
Monatliche Abforderung der insgesamt auszu-
zahlenden Zuweisung durch den Kreis beim Land

Auszahlung durch den Kreis an 
Zuwendungsempfänger, sobald das Land die Mittel 

an den Kreis überwiesen hat

Voraussetzung für die Gewährung einer 
Zuwendung ist die Aufnahme der geplanten 
Maßnahme in den Bedarfsplan

Antrag bestehend aus:
•förmlicher Antrag 
•Beschreibung des Bauvorhabens
•Kostenaufstellung nach DIN 276

(Differenziert nach Plätzen für U3)  
•Kostenvoranschläge/Kostenschätzungen 

(Differenziert nach Plätzen für U3)  
•Finanzierungsplan
•Anzahl der geschaffenen U3 Plätze
•Bestätigung der Standortgemeinde, dass 
•die Maßnahme notwendig ist und auf keine  
wirtschaftlichere Weise durchgeführt werden kann

Prüfung der Kostenunterlagen durch das 
Kreisbauamt

Bewilligungsbescheid

Verwendungsnachweis muss vom 
Zuwendungsempfänger spätestens 6 Monate nach 
Fertigstellung der Maßnahme beim Kreis vorgelegt 
werden werden kann

Prüfung des Verwendungsnachweises durch die 
Baubehörde

Auszahlung der Restzuweisung bzw.
Rückforderung mit Zinsfestsetzung

Zuwendungsempfänger legen einzelne oder 
gesammelte Rechnungen -differenziert nach 

Kosten für die Schaffung von U3-Plätzen- für die 
Auszahlung von Teilbeträgen vor

Ermittlung der Auszahlungssumme durch FD 1.1

Prüfung der Rechnungen durch das Kreisbauamt

Antragsverfahren

Voraussetzung für die Gewährung einer 
Zuwendung ist die Aufnahme der geplanten 
Maßnahme in den Bedarfsplan

Zuwendungsempfänger legen einzelne oder 
gesammelte Rechnungen -differenziert nach 

Kosten für die Schaffung von U3-Plätzen- für die 
Auszahlung von Teilbeträgen vor

Auszahlungsverfahren

Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“

Verwendungsnachweisverfahren

Vorprüfung des Verwendungsnachweises durch 
FD 1.1


